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Bestätigungsvermerk

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 1. Februar 2023 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg-

ten Jah res ab schluss der Stadtwerke Sigmaringen GmbH, Sigmaringen, zum 31.12.2021 und dem als 

Anl a ge 4 bei ge füg ten La ge be richt für das Geschäftsjahr 2021 den folgenden Be stäti gungs ver merk er-

teilt:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Sigmaringen GmbH

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Sigmaringen GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 

31.12.2021 und der Ge winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 so-

wie dem An hang, einschließl ich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be wer tungs me tho den – ge prüft. 

Dar über hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Sigmaringen GmbH für das Ge schäftsj ahr 

vom 01.01. bis 31.12.2021 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka pi-

talgesellschaften gel tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent spre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ih rer Er-

trags lage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft. In allen wesentli chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, ent spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der

zukünfti gen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ord nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Be ach tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmä ßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor schriften und

Grundsät zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlus-

ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie ben. Wir sind von dem

Un ter nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels rechtlichen und be rufs recht li-

chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein stim mung mit die-

sen An for derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er langten Prü fungs nach wei se

aus rei chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur teile zum Jah resab schluss und

zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jah resabschluss und den La ge-

bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalge sell schaf ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-

gen entspricht, und da für, dass der Jah resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchfüh rung ein den tatsächlichen Verhältnis sen entsprechendes Bild der Vermö gens-,

Finanz- und Ertragsla ge der Ge sellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver antwort-

lich für die internen Kon trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord nungs-

mä ßiger Buchführung als notwen dig bestimmt haben, um die Auf stel lung eines Jahresabschlus ses zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-

gen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-

higkeit der Gesell schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben

sie die Verantwor tung, Sach ver hal te in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig keit,

sofern einschlä gig, anzu ge ben. Dar über hinaus sind sie da für verantwortlich, auf der Grundlage des

Rech nungsle gungsgrund sat zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi lanzieren, sofern dem

nicht tatsäch liche oder recht liche Ge geben heiten entgegenstehen.



3
ES Treuberater 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresab schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht

und die Chancen und Ri siken der zukünftigen Entwicklung zutref fend darstellt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verant wortlich für die Vorkehrungen und Maß nahmen (Systeme), die sie als notwendig

er achtet haben, um die Aufstel lung eines Lagebe richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden

deut schen gesetzli chen Vor schriften zu ermögli chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für

die Aussagen im La gebe richt erbringen zu kön nen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs le gungsprozesses der Gesell-

schaft zur Aufstel lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-

zes frei von wesentli chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob

der La gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al len

we sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er kennt-

nis sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri si-

ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

un sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell ten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli che fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig keiten re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer den könnte, dass

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und La gebe richts ge troffe-

nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Dar über hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –

falscher Darstellungen im Jah resabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-

lungen als Reak tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend

und ge eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche falsche Darstellun gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-

keiten, da Verstöße betrüge risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irre füh rende Darstellun gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-

nen.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kon trollsys tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-

men, um Prü fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab-

zu geben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs le-

gungsme tho den so wie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge stellten ge-

schätzten Wer te und damit zusammenhän genden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-

ge wandten Rech nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf

der Grundla ge der erlangten Prüfungs nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Er eignissen oder Gegebenheiten besteht, die be deutsame Zweifel an der Fähigkeit der

Gesell schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsver merk auf die dazugehöri gen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-

sam zu ma chen oder, falls diese Anga ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu

modi fizie ren. Wir zie hen unsere Schlussfol ge rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse res

Be stäti gungsver merks erlangten Prüfungs nach weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei ten

kön nen jedoch da zu füh ren, dass die Gesell schaft ih re Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort führen

kann.
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· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließ lich der An gaben so wie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle

und Er eignisse so darstellt, dass der Jahresab schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ord nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mö gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts orien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachwei se

voll ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-

tretern zu grun de gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-

tung der zu kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü fungs ur teil zu

den zu kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab.

Es be steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Anga ben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und

die Zeit planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel

im in ternen Kon trollsystem, die wir wäh rend unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3

EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3

Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021

einge halten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätig keiten

"Elektrizitätsvertei lung", "Gasverteilung" und "Messstellenbetrieb" nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG so wie
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§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – be stehend jeweils aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Ge winn- und Ver-

lust rech nung für das Ge schäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 so wie die als An lage beige füg ten An ga-

ben zu den Rech nungs legungsme thoden für die Aufstel lung der Tätig keitsab schlüsse – ge prüft.

· Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3

Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in al len wesentlichen Belan gen eingehalten.

· Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent sprechen die

bei gefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des

§ 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätig-

keitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstan-

dards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwor-

tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers

für die Prüfung der Einhaltung der Rech nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4

Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un abhängig in Überein stim-

mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha ben unsere

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde rungen erfüllt. Wir wenden

als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssiche rungsstandards: Anfor-

derungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts prüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffas-

sung, dass die von uns erlangten Prüfungs nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rech nungsle-

gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1

bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die ge setzlichen Vertreter
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sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften

des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwen-

dig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt

"Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres abschluss und den La-

gebericht" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Ver antwortung mit der Ausnahme, dass

der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beach tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi ger

Buchführung den tatsächlichen Verhältnis sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungs le gungspflichten

der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungs legungspflichten

nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

· ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4

Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in al len wesent lichen Belangen eingehal ten ha ben

und

· ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b

Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzu neh men, der un-

sere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3

Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.
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Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 

MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteil ung, ob die Zuordnung der Konten zu den 

Tä tigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und 

nachvoll ziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit be achtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt 

"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" 

hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Aus nahme, dass wir für den 

jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sach gerech ten Gesamtdarstellung vornehmen 

können.

Stuttgart, 1. Februar 2023

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Schnäbele
Wirtschaftsprüfer

Hartmann
Wirtschaftsprüfer
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ANLAGEN



Anlage 1/Seite 1

Stadtwerke Sigmaringen GmbH, Sigmaringen

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn-
liche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 315.020,37 330.072,37

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten 4.005.216,00 4.113.243,51
2. Grundstücke ohne Bauten 7.593,94 7.593,94
3. Bauten auf fremden Grundstücken 396.319,00 410.872,00
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 423.815,36 501.744,36
5. Verteilungsanlagen 21.812.888,98 20.093.737,98
6. Technische Anlagen 3.274.311,00 3.360.933,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.642.755,00 1.083.027,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.528.039,51 3.204.923,02

36.090.938,79 32.776.074,81

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 9.884.790,65 9.368.548,99
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 525.980,42 525.980,42
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 182,00 182,00

10.410.953,07 9.894.711,41

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.217.360,13 319.822,15
2. Unfertige Leistungen 64.461,06 0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 5.658,43 6.505,10

1.287.479,62 326.327,25

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.403.184,40 5.608.119,22
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 348.894,51 148.689,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.265.982,43 1.578.627,19

9.018.061,34 7.335.436,01

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 268.726,21 273.861,74

C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 20.251,41 16.065,04

57.411.430,81 50.952.548,63
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Stadtwerke Sigmaringen GmbH, Sigmaringen

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 7.000.000,00 7.000.000,00

II. Kapitalrücklage 6.815.050,91 5.815.050,91

III. Verlustvortrag -704.106,61 0,00

IV. Jahresüberschuss 955.287,96 -704.106,61

B. Empfangene Investitionszuschüsse 4.531,00 7.460,00

C. Empfangene Ertragszuschüsse 4.629,00 17.437,00

D. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen 0,00 500.151,29

2. Steuerrückstellungen 161.493,24 0,00
3. Sonstige Rückstellungen 1.596.413,91 1.408.479,25

1.757.907,15 1.908.630,54

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.174.682,00 4.950.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Euro 451.908,00 (Euro 200.000,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.824.909,57 6.719.071,75

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 5.824.909,57 (Euro 6.719.071,75)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und dem
Abwasserwerk 24.086.621,02 22.560.547,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Euro 4.121.591,58 (Euro 1.482.758,45)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 162.151,48 85.342,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Euro 162.151,48 (Euro 85.342,63)
5. Sonstige Verbindlichkeiten 3.327.492,33 2.586.940,09

41.575.856,40 36.901.901,79
- davon aus Steuern Euro 1.322.943,45

(Euro 463.179,59)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Euro 2.922.588,48 (Euro 2.151.400,24)

F. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 2.275,00 6.175,00

57.411.430,81 50.952.548,63



Anlage 2

Stadtwerke Sigmaringen GmbH, Sigmaringen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 37.118.922,91 35.608.848,36
Strom- und Erdgassteuer -2.448.232,36 -2.527.154,86

34.670.690,55 33.081.693,50

2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 64.461,06 0,00

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 277.594,88 235.947,74

4. Sonstige betriebliche Erträge 1.366.113,69 1.229.874,24

5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 23.800.993,93 22.959.663,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.428.397,50 5.569.566,15

28.229.391,43 28.529.229,53

6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 2.717.205,37 2.573.839,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 741.872,10 1.193.619,72

3.459.077,47 3.767.459,00
- davon für Altersversorgung Euro 210.511,36 (Euro 604.185,35)

7. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.301.550,42 1.927.997,38

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 813.428,46 891.932,02

9. Erträge aus Beteiligungen 217.553,94 274.235,15

10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 28.933,92 28.932,42

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 33.917,92 35.563,52

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 3.425,35

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 513.892,44 448.901,75

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.341.925,74 -682.698,46

15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -377.715,39 19,74

16. Ergebnis nach Steuern 964.210,35 -682.678,72

17. Sonstige Steuern 8.922,39 21.427,89

18. Jahresüberschuss 955.287,96 -704.106,61
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